
Motion Beat Gubser EDU 

 

Moderate Steuersenkung nach Eigenkapitalbildung 

 

Der altrechtliche Bilanzfehlbetrag ist abgebaut. Der Gemeinderat strebt nun die 

Bildung von Eigenkapital in der Höhe von 4 bis 5 Steuerzehnteln (90 bis 120 Mio. 

Franken) an. Danach kann er sich eine Steuersenkung vorstellen. 

 

Der Gemeinderat wird deshalb beauftragt, spätestens zwei Jahre nach einer 

Eigenkapitalbildung von 100 Mio. Franken, eine moderate Steuersenkung 

vorzunehmen. 

 

Bern, 15. Dezember 2011 

 


